
 
Auszug aus dem Urheberrechtsgesetz 1: 

Auszug aus dem 
Urheberrechtsgesetz 
Fortbildung Datenschutz und Urheberrecht 

§ 2 Geschützte Werke 
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:  
1.Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 
2.Werke der Musik; 
3.pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 
4.Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst 
und Entwürfe solcher Werke; 
5.Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 
6.Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 
Tabellen und plastische Darstellungen. 

 
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. 
 

§ 5 Amtliche Werke 
(1) Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und 
amtlich verfaßte Leitsätze zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. 
 
(2) Das gleiche gilt für andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen 
Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, mit der Einschränkung, daß die Bestimmungen über 
Änderungsverbot und Quellenangabe in § 62 Abs. 1 bis 3 und § 63 Abs. 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden sind. 
 
(3) Das Urheberrecht an privaten Normwerken wird durch die Absätze 1 und 2 nicht berührt, wenn 
Gesetze, Verordnungen, Erlasse oder amtliche Bekanntmachungen auf sie verweisen, ohne ihren 
Wortlaut wiederzugeben. In diesem Fall ist der Urheber verpflichtet, jedem Verleger zu angemessenen 
Bedingungen ein Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung einzuräumen. Ist ein Dritter Inhaber des 
ausschließlichen Rechts zur Vervielfältigung und Verbreitung, so ist dieser zur Einräumung des 
Nutzungsrechts nach Satz 2 verpflichtet. 
 

§ 10 Vermutung der Urheber- oder Rechtsinhaberschaft 
(1) Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Original eines 
Werkes der bildenden Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist, wird bis zum Beweis 
des Gegenteils als Urheber des Werkes angesehen; dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als 
Deckname oder Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist. 
 
(2) Ist der Urheber nicht nach Absatz 1 bezeichnet, so wird vermutet, daß derjenige ermächtigt ist, die 
Rechte des Urhebers geltend zu machen, der auf den Vervielfältigungsstücken des Werkes als 
Herausgeber bezeichnet ist. Ist kein Herausgeber angegeben, so wird vermutet, daß der Verleger 
ermächtigt ist. 
 
(3) Für die Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte gilt die Vermutung des Absatzes 1 entsprechend, 
soweit es sich um Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes handelt oder Unterlassungsansprüche 
geltend gemacht werden. Die Vermutung gilt nicht im Verhältnis zum Urheber oder zum 
ursprünglichen Inhaber des verwandten Schutzrechts. 
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§ 11 Allgemeines 
Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk 
und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für 
die Nutzung des Werkes. 

§ 12 Veröffentlichungsrecht 
(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. 
 
(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich mitzuteilen oder zu 
beschreiben, solange weder das Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des 
Werkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht ist. 
 

§ 13 Anerkennung der Urheberschaft 
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Er kann bestimmen, ob 
das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. 

 

§ 14 Entstellung des Werkes 
Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu 
verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu 
gefährden. 
 

§ 15 Allgemeines 
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das 
Recht umfaßt insbesondere  
 
1.das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 
2.das Verbreitungsrecht (§ 17), 
3.das Ausstellungsrecht (§ 18). 
 
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich 
wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfasst 
insbesondere  
 
1.das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19), 
2.das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 
3.das Senderecht (§ 20), 
4.das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21), 
5.das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung  
(§ 22). 
 
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit 
bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder 
mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich 
gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. 
 

§ 16 Vervielfältigungsrecht 
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, 
gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. 
(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren 
Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme 
einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes 
von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt. 
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§ 17 Verbreitungsrecht 
(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der 
Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen. 
 
(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes mit Zustimmung des zur Verbreitung 
Berechtigten im Gebiet der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist 
ihre Weiterverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig. 
 
(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder 
mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung gilt jedoch nicht die 
Überlassung von Originalen oder Vervielfältigungsstücken  
 
1.von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst oder 
 
2.im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu dem ausschließlichen Zweck, bei der 
Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis benutzt zu werden. 
 

§ 18 Ausstellungsrecht 
Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke eines 
unveröffentlichten Werkes der bildenden Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes 
öffentlich zur Schau zu stellen. 
 

§ 19 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 
(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör 
zu bringen. 
 
(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffentlich zu 
Gehör zu bringen oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen. 
 
(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das Recht, Vorträge und Aufführungen 
außerhalb des Raumes, in dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, Lautsprecher 
oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 
 
(4) Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein 
Filmwerk oder Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen 
öffentlich wahrnehmbar zu machen. Das Vorführungsrecht umfaßt nicht das Recht, die Funksendung 
oder öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich wahrnehmbar zu machen (§ 22). 
 

§ 19a Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos 
der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von 
Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 
 

§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen 
Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers 
des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es sich um 
eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes der 
bildenden Künste, um den Nachbau eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder 
Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder 
Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers. 
 



 
Auszug aus dem Urheberrechtsgesetz 4: 

§ 24 Freie Benutzung 
(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, 
darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie 
erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. 
 

§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten 
(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle 
Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder 
ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. 
 
(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne 
dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist. 
 
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller 
anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann 
bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt. 
 
(4) (weggefallen) 
 
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln 
bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf 
welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht 
eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit 
Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt. 
 

§ 43 Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen 

Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in 
Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, soweit sich 
aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt. 
 

§ 44a Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen 
Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend sind und 
einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger 
Zweck es ist,  
1.eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder 
2.eine rechtmäßige Nutzung 
eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu ermöglichen, und die keine eigenständige 
wirtschaftliche Bedeutung haben. 
 

§ 45a Behinderte Menschen 
(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Vervielfältigung eines Werkes für und deren 
Verbreitung ausschließlich an Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer bereits 
verfügbaren Art der sinnlichen Wahrnehmung auf Grund einer Behinderung nicht möglich oder 
erheblich erschwert ist, soweit es zur Ermöglichung des Zugangs erforderlich ist. 
 
(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen; 
ausgenommen ist die Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke. Der Anspruch kann nur 
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
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§ 46 Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch 
(1) Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Zugänglichmachung von Teilen eines Werkes, von Sprachwerken oder von Werken der Musik von 
geringem Umfang, von einzelnen Werken der bildenden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken als 
Element einer Sammlung, die Werke einer größeren Anzahl von Urhebern vereinigt und die nach ihrer 
Beschaffenheit nur für den Unterrichtsgebrauch in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der 
Aus- und Weiterbildung oder in Einrichtungen der Berufsbildung oder für den Kirchengebrauch 
bestimmt ist. Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen 
bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. In den 
Vervielfältigungsstücken oder bei der öffentlichen Zugänglichmachung ist deutlich anzugeben, wozu 
die Sammlung bestimmt ist. 
 
(2) Absatz 1 gilt für Werke der Musik nur, wenn diese Elemente einer Sammlung sind, die für den 
Gebrauch im Musikunterricht in Schulen mit Ausnahme der Musikschulen bestimmt ist. 
 
(3) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugänglichmachung darf erst begonnen werden, 
wenn die Absicht, von der Berechtigung nach Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem Urheber oder, 
wenn sein Wohnort oder Aufenthaltsort unbekannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen 
Nutzungsrechts durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt worden ist und seit Absendung des Briefes 
zwei Wochen verstrichen sind. Ist auch der Wohnort oder Aufenthaltsort des Inhabers des 
ausschließlichen Nutzungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger bewirkt werden. 
 
(4) Für die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung ist dem Urheber eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. 
 
(5) Der Urheber kann die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung verbieten, wenn das Werk 
seiner Überzeugung nicht mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr 
zugemutet werden kann und er ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus diesem Grunde 
zurückgerufen hat (§ 42). Die Bestimmungen in § 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden. 
 

§ 47 Schulfunksendungen 
(1) Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung dürfen einzelne 
Vervielfältigungsstücke von Werken, die innerhalb einer Schulfunksendung gesendet werden, durch 
Übertragung der Werke auf Bild- oder Tonträger herstellen. Das gleiche gilt für Heime der Jugendhilfe 
und die staatlichen Landesbildstellen oder vergleichbare Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft. 
 
(2) Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht verwendet werden. Sie sind spätestens am 
Ende des auf die Übertragung der Schulfunksendung folgenden Schuljahrs zu löschen, es sei denn, 
daß dem Urheber eine angemessene Vergütung gezahlt wird. 

 

§ 48 Öffentliche Reden 
(1) Zulässig ist  
 
1.die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie 
in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im Wesentlichen den Tagesinteressen 
Rechnung tragen, wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen gehalten oder durch öffentliche 
Wiedergabe im Sinne von § 19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie die öffentliche 
Wiedergabe solcher Reden, 
 
2.die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Reden, die bei öffentlichen 
Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen gehalten worden sind. 
 
(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten 
Reden in Form einer Sammlung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält. 
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§ 49 Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare 
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunkkommentare und einzelner 
Artikel sowie mit ihnen im Zusammenhang veröffentlichter Abbildungen aus Zeitungen und anderen 
lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern in anderen Zeitungen und 
Informationsblättern dieser Art sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare, Artikel und 
Abbildungen, wenn sie politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit 
einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. Für die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 
Wiedergabe ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen, es sei denn, daß es sich um 
eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe kurzer Auszüge aus mehreren 
Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht handelt. Der Anspruch kann nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
 
(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von 
vermischten Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk 
veröffentlicht worden sind; ein durch andere gesetzliche Vorschriften gewährter Schutz bleibt 
unberührt. 
 

§ 50 Berichterstattung über Tagesereignisse 

Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel, in 
Zeitungen, Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im 
Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, sowie im Film, ist die Vervielfältigung, Verbreitung 
und öffentliche Wiedergabe von Werken, die im Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in 
einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig. 
 

§ 51 Zitate 
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes 
zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck 
gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn  
 
1.einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur 

Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden, 
2.Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt 

werden, 
3.einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik 

angeführt werden. 
 

§ 52 Öffentliche Wiedergabe 
(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, wenn die Wiedergabe 
keinem Erwerbszweck des Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und 
im Falle des Vortrags oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden Künstler (§ 73) eine 
besondere Vergütung erhält. Für die Wiedergabe ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die 
Vergütungspflicht entfällt für Veranstaltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und 
Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung sowie für Schulveranstaltungen, sofern sie nach ihrer 
sozialen oder erzieherischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt abgegrenzten Kreis von 
Personen zugänglich sind. Dies gilt nicht, wenn die Veranstaltung dem Erwerbszweck eines Dritten 
dient; in diesem Fall hat der Dritte die Vergütung zu zahlen. 
 
(2) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen Werkes auch bei einem Gottesdienst 
oder einer kirchlichen Feier der Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Jedoch hat der Veranstalter 
dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen. 
 
(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zugänglichmachungen und Funksendungen 
eines Werkes sowie öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit Einwilligung des 
Berechtigten zulässig. 
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§ 52a Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung 
(1) Zulässig ist,  
 
1.veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus 

Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, 
nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der 
Berufsbildung ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder 

 
2.veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen 

oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren 
eigene wissenschaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen 
Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. 

 
(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten 
Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung 
eines Filmwerkes ist vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in 
Filmtheatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 
 
(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung 
erforderlichen Vervielfältigungen. 
 
(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. 
Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
 

§ 52b Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken, 
Museen und Archiven 
Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen oder 
Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, 
ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten 
elektronischen Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen, soweit dem 
keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines 
Werkes an den eingerichteten elektronischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, 
als der Bestand der Einrichtung umfasst. Für die Zugänglichmachung ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden. 
 

§ 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 
(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten 
Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken 
dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich 
zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die 
Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich 
geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels 
beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt. 
 
(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen  
1.zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 

geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken dient, 
2.zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten 

ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird, 
3.zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes Werk 

handelt, 
4.zum sonstigen eigenen Gebrauch, 

a)wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne Beiträge 
handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind, 
 
b)wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 
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Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich  
1.die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 
Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder 
2.eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder 
3.das Archiv im öffentlichen Interesse tätig ist und keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen 
oder Erwerbszweck verfolgt. 
Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des 
Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt. 
 
(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem 
Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich 
zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen Gebrauch  
 
1.zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und 

Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für die Unterrichtsteilnehmer 
erforderlichen Anzahl oder 

 
2.für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen 

Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl 
herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 
geboten ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen 
bestimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

 
(4) Die Vervielfältigung  
 
a)graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik, 
b)eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen vollständige 

Vervielfältigung handelt, 
ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 
zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, 
wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 
 
(5) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwendung auf 
Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, 
dass der wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen 
Zwecken erfolgen. 
 
(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von Zeitungen und 
vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine beschädigte oder 
abhanden gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind. 
 
(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder 
Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der 
Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 
 

§ 59 Werke an öffentlichen Plätzen 
(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit 
Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere 
Ansicht. 
 
(2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden. 
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§ 63 Quellenangabe 
(1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 
51, 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 sowie der §§ 58 und 59 vervielfältigt wird, ist stets die 
Quelle deutlich anzugeben. Bei der Vervielfältigung ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der 
Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen ist, und 
außerdem kenntlich zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen 
worden sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten 
Werkstück oder bei der benutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Vervielfältigung Befugten 
anderweit bekannt ist. 
 
(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wiedergabe eines Werkes 
zulässig ist, ist die Quelle deutlich anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es erfordert. In den 
Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den §§ 46, 48, 51 und 52a ist die Quelle einschließlich des 
Namens des Urhebers stets anzugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich ist. 
(3) Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer 
anderen Zeitung oder in einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist 
stets außer dem Urheber, der in der benutzten Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das 
Informationsblatt anzugeben, woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine andere Zeitung oder ein 
anderes Informationsblatt als Quelle angeführt, so ist diese Zeitung oder dieses Informationsblatt 
anzugeben. Wird ein Rundfunkkommentar nach § 49 Abs. 1 in einer Zeitung oder einem anderen 
Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber auch das 
Sendeunternehmen anzugeben, das den Kommentar gesendet hat. 
 

§ 64 Allgemeines 
Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers. 
 

§ 69 Berechnung der Fristen 
Die Fristen dieses Abschnitts beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das für den Beginn 
der Frist maßgebende Ereignis eingetreten ist. 
 

§ 72 Lichtbilder 
(1) Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder hergestellt werden, werden in 
entsprechender Anwendung der für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teils 1 geschützt. 
 
(2) Das Recht nach Absatz 1 steht dem Lichtbildner zu. 
 
(3) Das Recht nach Absatz 1 erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Lichtbildes oder, wenn 
seine erste erlaubte öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre 
nach der Herstellung, wenn das Lichtbild innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise 
öffentlich wiedergegeben worden ist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. 
 

§ 77 Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung 
(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, seine Darbietung auf Bild- oder Tonträger 
aufzunehmen. 
 
(2) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, den Bild- oder Tonträger, auf den seine 
Darbietung aufgenommen worden ist, zu vervielfältigen und zu verbreiten. § 27 ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 95b Durchsetzung von Schrankenbestimmungen 
(1) Soweit ein Rechtsinhaber technische Maßnahmen nach Maßgabe dieses Gesetzes anwendet, ist 
er verpflichtet, den durch eine der nachfolgend genannten Bestimmungen Begünstigten, soweit sie 
rechtmäßig Zugang zu dem Werk oder Schutzgegenstand haben, die notwendigen Mittel zur 



 
Auszug aus dem Urheberrechtsgesetz 10

Verfügung zu stellen, um von diesen Bestimmungen in dem erforderlichen Maße Gebrauch machen 
zu können:  
1.§ 45 (Rechtspflege und öffentliche Sicherheit), 
2.§ 45a (Behinderte Menschen), 
3.§ 46 (Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch), mit Ausnahme des 

Kirchengebrauchs, 
4.§ 47 (Schulfunksendungen), 
5.§ 52a (Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung), 
6.§ 53 (Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch) 

a) Absatz 1, soweit es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einen ähnlichen Träger 
mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung 
handelt, 
b )Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 
c) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1 oder 3, 
d) Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 jeweils in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1 und Satz 3, 
e)Absatz 3, 

7.§ 55 (Vervielfältigung durch Sendeunternehmen). 
Vereinbarungen zum Ausschluss der Verpflichtungen nach Satz 1 sind unwirksam. 
 
(2) Wer gegen das Gebot nach Absatz 1 verstößt, kann von dem Begünstigen einer der genannten 
Bestimmungen darauf in Anspruch genommen werden, die zur Verwirklichung der jeweiligen Befugnis 
benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. Entspricht das angebotene Mittel einer Vereinbarung 
zwischen Vereinigungen der Rechtsinhaber und der durch die Schrankenregelung Begünstigten, so 
wird vermutet, dass das Mittel ausreicht. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Werke und sonstige Schutzgegenstände der Öffentlichkeit 
auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung in einer Weise zugänglich gemacht werden, dass sie 
Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind. 
 
(4) Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Absatz 1 angewandte technische Maßnahmen, 
einschließlich der zur Umsetzung freiwilliger Vereinbarungen angewandten Maßnahmen, genießen 
Rechtsschutz nach § 95a. 

§ 97 Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz 
(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf 
Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, 
wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. 
 
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der 
Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der 
Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der 
Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung 
des verletzten Rechts eingeholt hätte. Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), 
Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) können auch wegen des Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, eine Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit dies der Billigkeit 
entspricht. 
 

§ 97a Abmahnung 
(1) Der Verletzte soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung 
abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen 
Vertragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit die Abmahnung berechtigt 
ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangt werden. 
 
(2) Der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme anwaltlicher 
Dienstleistungen für die erstmalige Abmahnung beschränkt sich in einfach gelagerten Fällen mit einer 
nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 100 Euro. 
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§ 98 Anspruch auf Vernichtung, Rückruf und Überlassung 
(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers 
befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten 
Vervielfältigungsstücke in Anspruch genommen werden. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum 
des Verletzers stehenden Vorrichtungen anzuwenden, die vorwiegend zur Herstellung dieser 
Vervielfältigungsstücke gedient haben. 
 
(2) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich 
verletzt, kann von dem Verletzten auf Rückruf von rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur 
rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücken oder auf deren endgültiges Entfernen 
aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden. 
 
(3) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der Verletzte verlangen, dass ihm die 
Vervielfältigungsstücke, die im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene Vergütung, 
welche die Herstellungskosten nicht übersteigen darf, überlassen werden. 
 
(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen, wenn die Maßnahme im Einzelfall 
unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen 
Dritter zu berücksichtigen. 
 
(5) Bauwerke sowie ausscheidbare Teile von Vervielfältigungsstücken und Vorrichtungen, deren 
Herstellung und Verbreitung nicht rechtswidrig ist, unterliegen nicht den in den Absätzen 1 bis 3 
vorgesehenen Maßnahmen. 
 

§ 100 Entschädigung 
Handelt der Verletzer weder vorsätzlich noch fahrlässig, kann er zur Abwendung der Ansprüche nach 
den §§ 97 und 98 den Verletzten in Geld entschädigen, wenn ihm durch die Erfüllung der Ansprüche 
ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und dem Verletzten die Abfindung in Geld 
zuzumuten ist. Als Entschädigung ist der Betrag zu zahlen, der im Fall einer vertraglichen Einräumung 
des Rechts als Vergütung angemessen wäre. Mit der Zahlung der Entschädigung gilt die Einwilligung 
des Verletzten zur Verwertung im üblichen Umfang als erteilt. 
 

§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein 
Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich 
wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 


